
 
 
 
 
 
 

Merkblatt „Startkredit“ (SK6) 
(Vergabegrundsätze entsprechend Antragsvordruck 100 Tz. 9.6 Bestätigungen) 

Der Startkredit wird aus Haushaltsmitteln des Freistaats Bayern zinsverbilligt und zinsgünstig aus dem ERP-Förderkredit 
KMU der KfW sowie von der LfA Förderbank Bayern refinanziert. 
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1 Kreditnehmerkreis 

Antragsberechtigt bis zu 5 Jahre nach Aufnahme der 
Geschäftstätigkeit sind kleine und mittlere gewerbliche 
Unternehmen (siehe Merkblatt „Beihilferechtlich rele-
vante Bestimmungen und Definitionen“, KMU-Kriteri-
um) und Angehörige Freier Berufe mit Betriebsstätte  
oder Niederlassung in Bayern sowie natürliche Perso-
nen, die eine Voll- oder Nebenerwerbsexistenz in Bay-
ern gründen. Ambulante und stationäre Pflegeeinrich-
tungen sind nicht förderfähig. 

Eine weiterführende Abgrenzung der förderfähigen Be-
triebe kann der Tz. 2 des Merkblatts „Bearbeitungs-
grundsätze für Startkredit und Investivkredit“ entnom-
men werden. 

2 Verwendungszweck 

Die Darlehen werden insbesondere für Investitionen im 
Zusammenhang mit Neuerrichtungen und Einrichtun-
gen von Betrieben, Betriebsübernahmen, von tätigen 
Beteiligungen sowie für die Anschaffung eines ersten 
Warenlagers im Rahmen von Existenzgründungen ge-
währt. 

Innerhalb einer 5-jährigen Existenzgründungsphase 
begonnene Investitionen können ebenfalls berücksich-
tigt werden, Betriebsübernahmen und tätige Beteiligun-
gen durch natürliche Personen auch darüber hinaus. 
Auch die wesentliche Aufstockung des Warenlagers ist 
berücksichtigungsfähig. 

Nicht förderfähig sind: 

• Vorhaben der Ersatzbeschaffung, 

• Vorhaben, die eine Förderung nach dem Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG) bzw. dem Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz (KWKG) erhalten. 

Die Gewährung von Darlehen zur Ablösung von Bank-
krediten (Umschuldung) und zur Sanierung ist ebenfalls 
ausgeschlossen. 

Eine weiterführende Abgrenzung der förderfähigen Auf-
wendungen kann der Tz. 1 des Merkblatts „Bearbei-
tungsgrundsätze für Startkredit und Investivkredit“ ent-
nommen werden. 

Die Ausschlusskriterien des Merkblatts „Nachhaltig-
keitsgrundsätze für Programmkredite der LfA För-
derbank Bayern“ sind zu beachten. 

3 Darlehensbedingungen 

3.1 Risikogerechtes Zinssystem 

Der Zinssatz für die Darlehen wird zwischen Hausbank 
und Endkreditnehmer in Abhängigkeit von Bonität und 
Besicherung – innerhalb vorgegebener Grenzen – indi-
viduell vereinbart (siehe Merkblatt „Kreditnehmerinfor-
mation zum risikogerechten Zinssystem“). 

Die risikoabhängigen Zinsobergrenzen, Angaben zu 
Darlehenslaufzeiten und zum Auszahlungssatz können 
unserer aktuellen Übersicht der Darlehenskonditionen 
entnommen werden. 

Es gelten die Konditionen des Zusagedatums der LfA. 
Die Hausbank wird den Endkreditnehmer über die Zu-
sage der LfA entsprechend unterrichten und die Kondi-
tionen vereinbaren. 

3.2 Konditionen 

Der Darlehenshöchstbetrag beträgt 10 Mio. EUR je 
Vorhaben. Der Finanzierungsanteil des Darlehens be-
trägt bis zu 100 % des förderfähigen Vorhabens. 

Der Darlehensmindestbetrag liegt bei 10.000 EUR. 

Bei Gesellschaftsgründungen gelten Darlehensmin-
dest- und -höchstbetrag für jeden Gesellschafter mit 
dessen individuellem Anteil am Gesamtvorhaben. 

Bei im Anlagevermögen aktivierbaren Wirtschaftsgü-
tern ist die Darlehenslaufzeit frei wählbar; sie soll sich 
an der betriebsgewöhnlichen Nutzung orientieren. 

Soweit sachlich begründet, besteht die Möglichkeit, das 
Vorhaben in mehrere Darlehen aufzuteilen (z. B. diffe-
renziert nach unterschiedlichen Laufzeiten oder mit und 
ohne Haftungsfreistellung „HaftungPlus“). Auch können 
abweichend von den Standardlaufzeiten verkürzte Ge-
samtlaufzeiten (ganzjährig, mindestens 3  Jahre) und 
Tilgungsfreijahre (mindestens 1 Freijahr) beantragt 
werden. 

Für nicht abgerufene Darlehensbeträge wird nach Ab-
lauf eines bereitstellungsprovisionsfreien Zeitraums 
von 6 Monaten (gerechnet vom Tage der Darlehenszu-
sage der LfA an) bis zum vollständigen Abruf oder ei-
nem Verzicht auf das Darlehen, spätestens bis zum Ab-
lauf der Abruffrist des Darlehens (ein Monat vor Til-
gungsbeginn) eine Bereitstellungsprovision von 2 % 
p. a. berechnet. Bei verbürgten Darlehen beträgt die 
Abruffrist 6 Monate sowie bei endfälligen Darlehen 
24 Monate nach Darlehenszusage der LfA. 

Termine für Zins und Tilgung und ggf. Bereitstellungs-
provision sind der 31.03., 30.06., 30.09. und 30.12. 

Eine vollständige oder teilweise vorzeitige außerplan-
mäßige Tilgung des ausstehenden Kreditbetrages kann 
gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung erfol-
gen. 

4 Weitere Bewilligungsgrundsätze 

4.1 Richtlinien 

Für die Gewährung der Darlehen gelten die vom Baye-
rischen Wirtschaftsministerium bekannt gemachten 
Richtlinien zur Durchführung des Startkredits im Rah-
men des Bayerischen Mittelstandskreditprogramms in 
der jeweils gültigen Fassung. 

Zudem gelten die Allgemeinen Bedingungen für die 
Vergabe von ERP-Mitteln, die in unseren Merkblättern, 
Darlehensbestimmungen und Darlehensangeboten 
verankert sind. 

4.2 Beihilferechtliche Grundlagen 

Die Darlehen werden grundsätzlich als sogenannte De-
minimis-Beihilfen auf Grundlage der De-minimis-Ver-
ordnung (EU) Nr. 1407/2013 vom 18.12.2013, veröf-
fentlicht im Amtsblatt der EU Nr. L 352/1 vom 
24.12.2013, in der Fassung der Verordnung (EU) 
Nr. 2020/972 vom 02.07.2020 (veröffentlicht im Amts-
blatt der EU Nr. L 215/3 vom 07.07.2020), vergeben. 
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Sofern die entsprechenden beihilferechtlichen Kriterien 
eingehalten werden, können die Darlehen alternativ ge-
mäß Art. 17 der Allgemeinen Gruppenfreistellungsver-
ordnung (AGVO – Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der 
Kommission vom 17.06.2014, veröffentlicht im Amts-
blatt der EU Nr. L 187/1 vom 26.06.2014), in der Fas-
sung der Verordnung (EU) Nr. 2021/1237 vom 
23.07.2021 (veröffentlicht im Amtsblatt der EU 
Nr. L 270/39 vom 29.07.2021), beantragt werden. 

Die „Beihilfewerte für Kredite der LfA“ können unter 
www.lfa.de der gleichnamigen Übersicht entnommen 
bzw. per Beihilferechner ermittelt werden. Diese Beihil-
fewerte dienen der Orientierung in der Informations- 
und Beratungsphase und sind unverbindlich. Maßgeb-
lich sind allein die Beihilfewerte, die die LfA zum Zeit-
punkt der Kreditzusage zugrunde legt. 

Weiterführende Informationen enthält unser Merkblatt 
„Beihilferechtlich relevante Bestimmungen und Definiti-
onen“. 

4.3 Vorbeginn 

Vorhaben, mit denen zum Zeitpunkt des Antragsein-
gangs bei der Bank oder Sparkasse (Hausbank) bereits 
begonnen war, können nicht berücksichtigt werden. 

Details zu den Voraussetzungen einer fristgerechten 
Antragstellung siehe Tz. 13 des Merkblatts „Beihilfe-
rechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“. 

Die Vorhaben müssen soweit vorbereitet sein, dass 
sie nach Bewilligung der beantragten Mittel innerhalb 
eines Jahres begonnen werden können. 

4.4 Allgemeine Prosperitätsklausel 

Antragsteller, bei denen im Hinblick auf die Vermögens- 
und Ertragslage oder die Höhe des Vorhabens die mög-
liche Finanzierungshilfe wirtschaftlich unerheblich ist, 
können nicht gefördert werden. 

4.5 Merkblatt Bearbeitungsgrundsätze 

Eine zusammenfassende Darstellung der wichtigsten 
Bewilligungsgrundsätze enthält unser Merkblatt „Bear-
beitungsgrundsätze für Startkredit und Investivkredit“. 

5 Mehrfachförderung 

Soweit die maßgeblichen Beihilfehöchstwerte der EU 
nicht überschritten werden (siehe Merkblatt „Beihilfe-
rechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“, 
insbesondere Tzn. 5, 9 und 10), kann der Startkredit mit 
anderen öffentlichen Finanzierungshilfen kombiniert 
werden. 

Falls zusätzliche Mittel im Rahmen des KfW-Pro-
gramms ERP-Förderkredit KMU beantragt werden, ist 
der Startkredit auf die vorhabensbezogene Obergrenze 
des ERP-Förderkredits KMU anzurechnen. 

Keine Kombination ist möglich mit dem ERP-Gründer-
kredit – StartGeld und mit der bayerischen Regionalför-
derung (z. B. Regionalkredit bzw. Zuwendungen im 
Rahmen der Bayerischen regionalen Förderungspro-
gramme). 

6 Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ 

Soweit ein Darlehen bis 2 Mio. EUR bankmäßig nicht 
ausreichend abgesichert werden kann, ist eine 70%ige 
Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ (siehe entsprechen-
des Merkblatt) möglich. 

Alternativ und bei Darlehen über 2 Mio. EUR kann bei 
nicht ausreichender Absicherung eine Bürgschaft der 
LfA bzw. der Bürgschaftsbank Bayern GmbH beantragt 
werden. Eine Darlehenssplittung in einen haftungsfrei-
gestellten Darlehensteil und einen verbürgten Darle-
hensteil ist nicht möglich. 

7 Antragsverfahren 

Anträge sind bei der Hausbank (Bank oder Sparkasse) 
einzureichen. Die Antragstellung erfolgt mit dem Vor-
druck 100. Darüber hinaus ist der Vordruck 120 (Erklä-
rung zum Antrag auf Gewährung eines Darlehens/einer 
Bürgschaft bei De-minimis-Beihilfen) einzureichen. 

Bei Nutzung der Alternative zur Beantragung auf 
Grundlage der AGVO (siehe Tz. 4.2) ist im Antrag unter 
Tz. 9.5 anzugeben „Beantragung auf AGVO-Basis“; der 
Vordruck 120 kann bei dieser Alternative entfallen. 

Das Formblatt der KfW Bankengruppe „Statistisches 
Beiblatt Investitionen allgemein“ ist beizufügen. 

Wird gleichzeitig eine Bürgschaft der LfA bzw. der Bürg-
schaftsbank Bayern GmbH beantragt, ergeben sich die 
zusätzlich einzureichenden Anträge und Unterlagen 
aus dem Merkblatt „Antragsunterlagen“. 

Den Hausbanken steht bei Anträgen, die üblicherweise 
per Post an die LfA gesendet werden, die Möglichkeit 
offen, diese von ihr und dem Antragsteller unterzeich-
neten Unterlagen auch in elektronischer Form (Fax  
oder PDF-Scan per E-Mail) bei der LfA einzureichen. 
Voraussetzung hierfür ist, dass die Hausbank wirksame 
Willenserklärungen per Fax/PDF-Scan abgibt. Reicht 
die Hausbank die Antragsunterlagen per Fax/PDF-
Scan per E-Mail bei der LfA ein, sichert sie damit kon-
kludent zu, dass eine rechtsverbindliche Zeichnung der 
Hausbank bereits dann vorliegt, wenn sie ihre Erklärun-
gen und Bestätigungen auch per Fax bzw. PDF-Scan 
per E-Mail übermittelt und dass das an die LfA übermit-
telte Fax bzw. der übermittelte Scan bildlich und inhalt-
lich dem Original entspricht. Die Übermittlung per E-
Mail muss durch eine geeignete Verschlüsselung vor 
dem Zugriff Dritter geschützt werden. Liegen die Vo-
raussetzungen für eine elektronische Archivierung der 
Antragsunterlagen nicht vor oder macht die Hausbank 
davon keinen Gebrauch, so ist der Originalantrag in Pa-
pierform bei der Hausbank aufzubewahren. Die Antrag-
stellung im ICOM-Verfahren erfolgt weiterhin über eine 
definierte elektronische Schnittstelle. 

Die LfA gestattet aus förderrechtlicher Sicht der Haus-
bank, für die Antragsunterlagen auf die Aufbewahrung 
von Originalunterlagen zu verzichten und stattdessen 
die Originaldokumente durch elektronische Archivie-
rung aufzubewahren. Voraussetzung für die Möglich-
keit der elektronischen Archivierung anstelle der pa-
pierhaften Aufbewahrung von originalen Antragsunter-
lagen ist, dass die Hausbank dasselbe Verfahren und 
dieselbe Sorgfalt wie bei der Archivierung ihrer eigenen 
Unterlagen anwendet, die Archivierungsvorgaben ana-
log §§ 257 HGB, 147 AO und die Grundsätze der ord-
nungsmäßigen Buchführung einhält und die Hausbank 
sicherstellt, dass die digitalen Dokumente 

• bildlich und inhaltlich mit dem Original in Papierform 
übereinstimmen, wenn sie lesbar gemacht werden, 

• während der Dauer der Aufbewahrungsfrist jeder-
zeit verfügbar sind, unverzüglich lesbar gemacht 
und maschinell ausgewertet werden können, 

• fälschungssicher sind und keine Angaben wegge-
lassen, hinzugefügt oder anders dargestellt werden 
können. 

Darüber hinaus hat die Hausbank zu prüfen, ob und in-
wiefern gesetzliche Schriftformerfordernisse bestehen 
oder weitergehende rechtliche Vorschriften zur Aufbe-
wahrung bestimmter Originaldokumente einzuhalten 
sind und deren Einhaltung sicherzustellen. 


